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Kurzcharakteristik
Das neue arbeitssicherheit.journal bündelt Premium-Beiträge
renommierter Experten aus den Bereichen Arbeitssicherheit,
Umwelt- und Gesundheitsschutz in nur einem Magazin und nimmt
sich dieser Themen konse quent aus Unternehmenssicht an. Zu-
sätzlich erfasst das Journal ganzheitlich die Arbeitswelt der
Sicherheitsverantwortlichen – auch in Karrierefragen. 

Weitere und tiefer gehende Informationen zu den Artikeln des 
Journals bietet das Online-Portal arbeitssicherheit.de. Durch 
die Bereitstellung hochwertiger Inhalte und deren intelligente 

Verknüpfung in Print und Web entsteht so ein wertvolles Informa-
tionsangebot, das Werbetreibenden neue Chancen für integrierte
Kampagnen und eine noch effi zientere crossmediale Kunden-
ansprache eröffnet.

Beide Fachmedien richten sich in erster Linie an die Fachkräfte für 
Arbeits sicherheit in Unternehmen und darüber hinaus an (Klein-)
Unternehmer, Sicherheits-, Brandschutz-, Umwelt- und Abfall-
beauftragte.

Redaktionelle Themen der Ausgabe 5.10:
• Titel-Thema: Ergonomie/Arbeitsplatzausstattung

• Fokus-Thema: Sicheres Arbeiten in der Höhe

• Technik-Thema: Sicherheitshelme und -handschuhe

Ergonomie ist Gesundheitschutz!
Es geht beim Thema Ergonomie um weit mehr als nur um die Anordnung der einzel-
nen Arbeitsmittel. Entscheidend ist die gesamte Atmosphäre am Arbeitsplatz. Die 
richtige Beleuchtung oder das Raumklima bis hin zur Arbeitsorganisation kommen 
mit ins Spiel. Es geht darum, Stress abzubauen und die Bewegungsfreiheit der Mit-
arbeiter zu fördern. So ist Ergonomie ein Aspekt des betrieblichen Gesundheits-
schutzes. arbeitssicherheit.journal 5.10 beleuchtet alle Facetten des Themas vom 
Büroarbeitsplatz bis zu Best-Practice-Beispielen aus der Industrie und der Logistik. 
Hier bieten wir Ihnen das ideale thematische Umfeld für die werbliche Präsentation 
Ihrer ergonomischen Produkte. 

Sicher hoch hinaus
Abstürze gehören immer noch zu den Arbeitsunfällen, die am häufi gsten mit dem Tode 
enden. Besonders in der Baubranche und unter Dachdeckern ist das Risiko hoch, aber 
auch die Maschinenwartung oder die Arbeit auf industriellen Versorgungsstegen 
kann zum tödlichen Drahtseilakt werden. Um Menschen Sicherheitsvorrichtungen 
bereitzustellen, die akzeptiert werden und bei routinemäßigen Tätigkeiten nicht 
stören, bedarf es einer guten Kenntnis des konkreten Arbeitsumfeldes und einer 
sorgfältigen Planung. Ihre Produkte sorgen für Sicherheit bei  Arbeiten in der Höhe – 
arbeitssicherheit.journal befördert Ihre Werbebotschaft zu den Verantwortlichen. 

Schutz für die Hände, Schutz für den Kopf
So vielfältig wie die Arbeitswelt sind auch die Anforderungen, die an Schutzhand-
schuhe gestellt werden. In der Lebensmittelindustrie werden andere Funktionen ver-
langt als im Umgang mit Elektrizität oder thermischen Quellen. Dabei kommt es nicht 
auf den Schutz allein, sondern auch auf die Griffsicherheit und den Tragekomfort an. 
Mit Marktübersicht!

Zu Industrieschutzhelmen (DIN EN 397) und Industrie-Anstoßkappen (DIN EN 812)
• Helmschalen sind entweder aus Thermoplasten (halten besonders kalte 
 Temperaturen aus) oder Duroplasten (auch für hohe Temperaturen)

•  Helmschalen aus Duroplasten haben eine ungefähr doppelt so lange Lebensdauer 
wie die aus Thermoplasten

•  Helmschalen unterscheiden sind durch umlaufenden Rand, Regenrinne, 
verkürzten Schirm und heruntergezogene Nackenpartie (Baustellen)

•  Helmschalen verfügen meist über Lüftungslöcher und Stecktaschen für 
Gehörschutz und/oder Visiere

Mit Marktübersicht!

Präsentieren Sie Ihre Produkte oder Ihr 
Unternehmen in arbeitssicherheit.journal mit 
klassischer Produktwerbung und Advertorials – 
mit Zusatznutzen auf arbeitssicherheit.de!
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Das Advertorial-Paket
• Headline 
• Firmenlogo
• Anschrift
• Kontaktdaten
• 1–2 Bilder
•  Firmen- oder Produktporträt 

bis 1200 Zeichen (bei 2 Bildern)

1/4 Seite hoch 

1/4 Seite hoch (133 x 187 mm) inklusive Erstellung 
der Druckunterlage und ein Korrekturlauf, 3 Monate 
kostenlose Präsenz auf www.arbeitssicherheit.de

Preis: 700,– EUR

1/3 Seite quer 

1/3 Seite quer (271 x 122 mm) inklusive Erstellung 
der Druckunterlage und ein Korrekturlauf, 3 Monate 
kostenlose Präsenz auf www.arbeitssicherheit.de

Preis: 950,– EUR

Das Klassik-Paket
Variante A

Advertorial-Paket 1/4 Seite
+ 1/4 Seite klassische Werbeanzeige 2c – 4c

Preis: 1.330,– EUR 

Variante B

Advertorial-Paket 1/4 Seite
+ 1/3 Seite klassische Werbeanzeige 2c – 4c

Preis: 1.560,– EUR

Variante C

Advertorial-Paket 1/3 Seite
+ 1/4 Seite klassische Werbeanzeige 2c – 4c

Preis: 1.560,– EUR

Variante D

Advertorial-Paket 1/3 Seite
+ 1/3 Seite klassische Werbeanzeige 2c – 4c

Preis: 1.800,– EUR

Unsere Pakete

18

Transport

■ Alles zum Berufskraftfahrer-
Qualifikationsgesetz

Alles Wissenswerte zu den neuen Regeln zur
Qualifizierung von Berufskraftfahrern (BKrFQG)
ist kompakt und übersichtlich in einer Präsen-
tation nachzulesen, die der Verein Deutscher
Revisions-Ingenieure (VDRI) zum Download an-
bietet. Der Vortrag von Dipl.-Ing. Bernhard
Resch von der Gewerbeaufsicht in Regens-
burg behandelt alle für Industrie, Handel und
Verwaltung relevanten Aspekte des BKrFQG,
etwa zu den Rechtsgrundlagen, den Zustän-
digkeiten und dem Geltungsbereich. Klare In-
formationen findet man auch zu einigen der
Aspekte, die für Verunsicherung gesorgt haben,
wie die Frage nach Ausnahmen bei der Beför-
derung von Material, Ausrüstung oder Ersatz-
teilen sowie der sogenannten Handwerkerre-
gelung. 

■ BVT zur Oberflächenbehandlung
Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass
die wichtigsten Kapitel des BVT-Merkblatts
„Oberflächenbehandlung unter Verwendung or-
ganischer Lösemittel“ nun auf Deutsch zur Ver-
fügung stehen. Das Merkblatt wurde gemein-
sam von Experten aus Industrie und Umwelt-
schutz erarbeitet und beschreibt die besten ver-
fügbaren Techniken (BVT) gemäß der
europäischen Richtlinie über die integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung (EG-IVU-Richtlinie). Die IVU-Richt-
linie regelt die Genehmigungsverfahren bei be-
sonders umweltrelevanten Industrieanlagen, bei
der Festlegung von Umweltanforderungen sind
die BVT-Standards zu berücksichtigen.  

■ EMAS-Novellierung abgeschlossen 

In der zweiten Januarwoche dieses Jahres ist
die „EMAS III“-Verordnung in Kraft getreten.
Sie löst EMAS II ab, die EMAS-Novellierung ist
damit vorläufig abgeschlossen. Zentraler Be-
standteil des Umweltmanagementsystems
nach EMAS sind wie bisher die Anforderungen
der EN ISO 14001. Bestehende EMAS-Regis-
trierungen bleiben weiterhin gültig, Erstbegut-
achtungen müssen nach den neuen Bestim-
mungen durchgeführt werden. Neu ist eine Op-
tion auf einen längeren Validierungszyklus für
KMU sowie für Sammelregistrierungen bei Or-
ganisationen mit mehreren Standorten. Auch
sind in der Umwelterklärung künftig Angaben
zu festgelegten Kernindikatoren zur Umwelt-
leistung des Unternehmens verpflichtend. Wei-
tere Details zu den wichtigsten Änderungen der
novellierten Verordnung erklärt die Geschäfts-
stelle des Umweltgutachterausschusses in
einem Faltblatt.

■ Vollständigkeitserklärungen 
rechtzeitig abgeben!

Die IHK Südlicher Oberrhein erinnert an die frist-
gerechte Abgabe der Vollständigkeitserklärun-
gen (VE) gemäß § 10 Verpackungs-Verordnung.
Diese Pflicht betrifft alle Unternehmen (Her-
steller, Importeure, Versandhändler, auch On-
linehändler usw.), die Verkaufsverpackungen ab
einer bestimmten Menge (z.B. 30 t Kunststoffe
oder 50 t Papier/Karton oder 80 t Glas pro Jahr)
erstmals auf den Markt bringen. Die VE muss
u.a. Angaben enthalten zu den Mengen und Ma-
terialien der in Verkehr gebrachten Verpackun-
gen sowie ihrer Aufteilung auf die dualen Sys-
teme. 

Die im letzten Jahr erstmals abzugebenden Er-
klärungen für 2008 waren nach IHK-Angaben
teilweise mangelhaft oder wurden verspätet ab-
gegeben. Die Kontrollen der Behörden nehmen
inzwischen zu und es drohen Bußgelder. Die
Abgabefrist für die VE zum Jahr 2009 endet am
1.5.2010. 

Chemie

■ Neue BG Rohstoffe und chemische
Industrie

Aus sechs mach eins, die Fusionswelle der Be-
rufsgenossenschaften geht weiter. Nach dem
Zusammenschluss von BG Chemie, BG Berg-
bau und BG Steinbruch mit der BG-Verwal-
tungsgemeinschaft Mainz arbeitet seit Anfang
Januar die neue BG Rohstoffe und chemische
Industrie (BG RCI). Erst kurz zuvor waren die Be-
rufsgenossenschaften Lederindustrie, Papier-
macher und Zucker zur BG-Verwaltungsge-
meinschaft Mainz fusioniert.

Die Zentrale der BG RCI in Heidelberg betreut
mit den Zweigstellen in Bochum, Langenha-
gen und Mainz sowie weiteren Geschäftsstel-
len und Bezirksdirektionen insgesamt 35.000
Unternehmen mit rund 1,3 Millionen Versi-
cherten. Sprecher der neuen BG betonen die
Chancen zur weiteren Verbesserung der Ser-
vicequalität durch Synergieeffekte. 

■ REACH und Kunststoffrecycling

Die als REACH bekannte EU-Chemikalienver-
ordnung verpflichtet Hersteller, Importeure und
nachgeschaltete Anwender, die Sicherheit eines
chemischen Stoffes zu beurteilen. Informatio-
nen zur Exposition und zu den Risiken für Um-
welt und Gesundheit sind in der Lieferkette
weiterzugeben. Speziell für Unternehmen der
Kunststoffaufbereitung stellt sich die Frage, in-
wiefern man von REACH und Registrierungs-
pflicht betroffen ist. Denn Kunststoffe sind Ge-
mische unterschiedlicher Komponenten, die
von den jeweiligen Herstellern oder Importeu-
ren registriert werden. Und sind nicht Abfälle
ohnehin von REACH ausgenommen? Oder gilt
das Wiedergewinnen von Stoffen im Recyc-
ling als Herstellung, sodass REACH doch greift? 

Um solchen Rechtsunsicherheiten in der Bran-
che zu begegnen, haben sich das Umwelt-
bundesamt sowie Verbände und Unternehmen
der Kunststoff- und der Automobilindustrie in
einer gemeinsamen Studie mit dieser nicht
ganz einfachen Sachlage auseinandergesetzt.
Der Abschlussbericht dieses Projekts wurde
im Dezember 2009 veröffentlicht. Er gibt Un-
ternehmen der Kunststoffaufbereitung und Be-
treibern von Recyclinganlagen eine Orientie-
rung für die sachgerechte Umsetzung der von
REACH geforderten Pflichten.

Links zu den Meldungen im Bereich 
„Chemie“ finden Sie unter
www.arbeitssicherheit.de, Webcode 11094

Links zu den Meldungen im Bereich 
„Umwelt“ finden Sie unter
www.arbeitssicherheit.de, Webcode 14720

Links zu den Meldungen im Bereich 
„Transport“ finden Sie unter
www.arbeitssicherheit.de, Webcode 13768

Dr. Friedhelm Kring

Umwelt

Fo
to

: B
G

R
C

I

Fo
to

: P
ro

M
ot

or

■ Ernüchternd: vier von zehn Lkws
mit Lichtmängeln!

Der alljährlich im Herbst bundesweit organi-
sierte Licht-Test für Fahrzeuge ist eine der be-
kanntesten Aktionen zur Verkehrssicherheit in
Deutschland. Seit 2006 wird die kostenlose
Überprüfung der Beleuchtung durch Kfz-Mei-
sterbetriebe auch für Nutzfahrzeuge angebo-
ten. Die nach Abschluss des Licht-Tests 2009
vorgestellte Bilanz des Zentralverbandes Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe ist allerdings er-
schreckend: Vier von zehn Lkw und Bussen
sind mit einer mangelhaften Licht-Anlage auf
den Straßen unterwegs. Die Mängelquote liegt
damit deutlich über den Zahlen aus 2006 und
2007 und über den Werten für Pkw, ein be-
denklicher Zustand. Probleme wurden insbe-
sondere bei den vorderen Scheinwerfern fest-
gestellt, fast jeder fünfte Brummi oder Bus ist
„einäugig“ unterwegs. Die Aktion wird daher
in 2010 erneut auch für Nutzfahrzeuge durch-
geführt werden. 

Die W. Söhngen® GmbH mit Sitz in Taunusstein
ist seit 1923 Hersteller und Systemanbieter im
Bereich Erste Hilfe, Wundversorgung und Not-
fallmedizin. Unsere Stärken sind eine heraus-
ragende Qualität, eine breit gefächerte Pro-
duktvielfalt sowie ein ausgeprägtes Service-
denken.
Bei der Herstellung und Vermarktung von Erste
Hilfe-Produkten, notfallmedizinischen Einrich-
tungen und Produkten für die qualifizierte
Wundversorgung bekennen wir uns als Her-
steller zum Standort Deutschland, denn nur so
können wir die hohe Fertigungsqualität nach-
haltig sicherstellen.
Warum Sie sich für SÖHNGEN® entscheiden
sollten?
❚ 20 Jahre Haltbarkeit aller sterilen Verbands-
toffe von SÖHNGEN®

❚ SÖHNGEN® Füllungen bestehen zu großen
Teilen aus aluderm® Verbandstoffen und alu-
derm®-aluplast Pflasterwundverbänden mit
folgenden Eigenschaften: 
verklebt nicht mit der Wunde, hautbildungs-

und heilungsfördernd, physiologisch unbe-
denklich, ohne optische Aufheller, frei von
chemischen Bindemitteln, fasert nicht, stark
saugend, atmungsaktiv, hypoallergen

❚ Schneller und zuverlässiger Lieferservice
u.v.m.

SÖHNGEN® – damit sich Qualität lohnt!

W. Söhngen GmbH

Platter Straße 84

65232 Taunusstein-Wehen

Tel.: 06128 / 873-0

Fax: 06128 / 84084

Mail: info@soehngen.com

Web: www.soehngen.com

Anzeige

Unser Advertorial-Paket
1  Headline 
2  Firmenlogo
3  Anschrift
4  Kontaktdaten
5  1–2 Bilder
6  Firmen- oder Produktporträt bis 1200 Zeichen (bei 2 Bildern)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Zeitschriftenformat 297 x 420 mm, Satzspiegel 271 x 396 mm. 
Alle Formatangaben sind in mm und Breite x Höhe angegeben. 
Preise gültig ab 02.06.2009

Aufl age: 10.000 Exemplare
Erscheinungsweise: 8 Ausgaben/Jahr
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■ Alles zum Berufskraftfahrer-
Qualifikationsgesetz

Alles Wissenswerte zu den neuen Regeln zur
Qualifizierung von Berufskraftfahrern (BKrFQG)
ist kompakt und übersichtlich in einer Präsen-
tation nachzulesen, die der Verein Deutscher
Revisions-Ingenieure (VDRI) zum Download an-
bietet. Der Vortrag von Dipl.-Ing. Bernhard
Resch von der Gewerbeaufsicht in Regens-
burg behandelt alle für Industrie, Handel und
Verwaltung relevanten Aspekte des BKrFQG,
etwa zu den Rechtsgrundlagen, den Zustän-
digkeiten und dem Geltungsbereich. Klare In-
formationen findet man auch zu einigen der
Aspekte, die für Verunsicherung gesorgt haben,
wie die Frage nach Ausnahmen bei der Beför-
derung von Material, Ausrüstung oder Ersatz-
teilen sowie der sogenannten Handwerkerre-
gelung.

■ BVT zur Oberflächenbehandlung
Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass
die wichtigsten Kapitel des BVT-Merkblatts
„Oberflächenbehandlung unter Verwendung or-
ganischer Lösemittel“ nun auf Deutsch zur Ver-
fügung stehen. Das Merkblatt wurde gemein-
sam von Experten aus Industrie und Umwelt-
schutz erarbeitet und beschreibt die besten ver-
fügbaren Techniken (BVT) gemäß der
europäischen Richtlinie über die integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung (EG-IVU-Richtlinie). Die IVU-Richt-
linie regelt die Genehmigungsverfahren bei be-
sonders umweltrelevanten Industrieanlagen, bei
der Festlegung von Umweltanforderungen sind
die BVT-Standards zu berücksichtigen.  

■ EMAS-Novellierung abgeschlossen 

In der zweiten Januarwoche dieses Jahres ist
die „EMAS III“-Verordnung in Kraft getreten.
Sie löst EMAS II ab, die EMAS-Novellierung ist
damit vorläufig abgeschlossen. Zentraler Be-
standteil des Umweltmanagementsystems
nach EMAS sind wie bisher die Anforderungen
der EN ISO 14001. Bestehende EMAS-Regis-
trierungen bleiben weiterhin gültig, Erstbegut-
achtungen müssen nach den neuen Bestim-
mungen durchgeführt werden. Neu ist eine Op-
tion auf einen längeren Validierungszyklus für
KMU sowie für Sammelregistrierungen bei Or-
ganisationen mit mehreren Standorten. Auch
sind in der Umwelterklärung künftig Angaben
zu festgelegten Kernindikatoren zur Umwelt-
leistung des Unternehmens verpflichtend. Wei-
tere Details zu den wichtigsten Änderungen der
novellierten Verordnung erklärt die Geschäfts-
stelle des Umweltgutachterausschusses in
einem Faltblatt.

■■ VollständigkeitserklärungenVollständigkeitserklärungen
rechtzeitig abgeben!

Die IHK Südlicher Oberrhein erinnert an die frist-
gerechte Abgabe der Vollständigkeitserklärun-
gen (VE) gemäß § 10 Verpackungs-Verordnung.
Diese Pflicht betrifft alle Unternehmen (Her-
steller, Importeure, Versandhändler, auch On-
linehändler usw.), die Verkaufsverpackungen ab
einer bestimmten Menge (z.B. 30 t Kunststoffe
oder 50 t Papier/Karton oder 80 t Glas pro Jahr)
erstmals auf den Markt bringen. Die VE muss
u.a. Angaben enthalten zu den Mengen und Ma-
terialien der in Verkehr gebrachten Verpackun-
gen sowie ihrer Aufteilung auf die dualen Sys-
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Die im letzten Jahr erstmals abzugebenden Er-
klärungen für 2008 waren nach IHK-Angaben
teilweise mangelhaft oder wurden verspätet ab-
gegeben. Die Kontrollen der Behörden nehmen
inzwischen zu und es drohen Bußgelder. Die
Abgabefrist für die VE zum Jahr 2009 endet am
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CChemie

■ Neue BG Rohstoffe und chemische
Industrie

Aus sechs mach eins, die Fusionswelle der Be-
rufsgenossenschaften geht weiter. Nach dem
Zusammenschluss von BG Chemie, BG Berg-
bau und BG Steinbruch mit der BG-Verwal-
tungsgemeinschaft Mainz arbeitet seit Anfang
Januar die neue BG Rohstoffe und chemische
Industrie (BG RCI). Erst kurz zuvor waren die Be-
rufsgenossenschaften Lederindustrie, Papier-
macher und Zucker zur BG-Verwaltungsge-
meinschaft Mainz fusioniert.

Die Zentrale der BG RCI in Heidelberg betreut
mit den Zweigstellen in Bochum, Langenha-
gen und Mainz sowie weiteren Geschäftsstel-
len und Bezirksdirektionen insgesamt 35.000
Unternehmen mit rund 1,3 Millionen Versi-
cherten. Sprecher der neuen BG betonen die
Chancen zur weiteren Verbesserung der Ser-
vicequalität durch Synergieeffekte.

■ REACH und Kunststoffrecycling

Die als REACH bekannte EU-Chemikalienver-
ordnung verpflichtet Hersteller, Importeure und
nachgeschaltete Anwender, die Sicherheit eines
chemischen Stoffes zu beurteilen. Informatio-
nen zur Exposition und zu den Risiken für Um-
welt und Gesundheit sind in der Lieferkette
weiterzugeben. Speziell für Unternehmen der
Kunststoffaufbereitung stellt sich die Frage, in-
wiefern man von REACH und Registrierungs-
pflicht betroffen ist. Denn Kunststoffe sind Ge-
mische unterschiedlicher Komponenten, die
von den jeweiligen Herstellern oder Importeu-
ren registriert werden. Und sind nicht Abfälle
ohnehin von REACH ausgenommen? Oder gilt
das Wiedergewinnen von Stoffen im Recyc-
ling als Herstellung, sodass REACH doch greift? 

Um solchen Rechtsunsicherheiten in der Bran-
che zu begegnen, haben sich das Umwelt-
bundesamt sowie Verbände und Unternehmen
der Kunststoff- und der Automobilindustrie in
einer gemeinsamen Studie mit dieser nicht
ganz einfachen Sachlage auseinandergesetzt.
Der Abschlussbericht dieses Projekts wurde
im Dezember 2009 veröffentlicht. Er gibt Un-
ternehmen der Kunststoffaufbereitung und Be-
treibern von Recyclinganlagen eine Orientie-
rung für die sachgerechte Umsetzung der von
REACH geforderten Pflichten.

Links zu den Meldungen im Bereich 
„Chemie“ finden Sie unter
www.arbeitssicherheit.de, Webcode 11094

Links zu den Meldungen im Bereich 
„Umwelt“ finden Sie unter
www.arbeitssicherheit.de, Webcode 14720

Links zu den Meldungen im Bereich 
„Transport“ finden Sie unter
www.arbeitssicherheit.de, Webcode 13768

Dr. Friedhelm Kring
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■ Ernüchternd: vier von zehn Lkws
mit Lichtmängeln!

Der alljährlich im Herbst bundesweit organi-
sierte Licht-Test für Fahrzeuge ist eine der be-
kanntesten Aktionen zur Verkehrssicherheit in
Deutschland. Seit 2006 wird die kostenlose
Überprüfung der Beleuchtung durch Kfz-Mei-
sterbetriebe auch für Nutzfahrzeuge angebo-
ten. Die nach Abschluss des Licht-Tests 2009
vorgestellte Bilanz des Zentralverbandes Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe ist allerdings er-
schreckend: Vier von zehn Lkw und Bussen
sind mit einer mangelhaften Licht-Anlage auf
den Straßen unterwegs. Die Mängelquote liegt
damit deutlich über den Zahlen aus 2006 und
2007 und über den Werten für Pkw, ein be-
denklicher Zustand. Probleme wurden insbe-
sondere bei den vorderen Scheinwerfern fest-
gestellt, fast jeder fünfte Brummi oder Bus ist
„einäugig“ unterwegs. Die Aktion wird daher
in 2010 erneut auch für Nutzfahrzeuge durch-
geführt werden.
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Ansprechpartner
Anzeigenverkauf

Susanne Weigand
Tel. 02 21 / 9 43 73-76 84
Fax 02 21 / 9 43 73-77 51
sweigand@wolterskluwer.de

Jörg Walter
Tel. 09 31 / 35 95 15-66
Fax 09 31 / 35 95 15-67
arbeitssicherheit@wanema.de

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Luxemburger Str. 449
50939 Köln
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